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Bereits mit seinem Urteil vom 6. November 2018 
(C‑684/16) hatte der EuGH entschieden, dass der An-
spruch eines Mitarbeiters auf seinen gesetzlichen Jahres-
urlaub nur dann verfällt, wenn der Arbeitgeber ihn zuvor 
auf den drohenden Verfall hingewiesen hat; dementspre-
chend sei die Regelung des § 7 Abs. 3 BUrlG unions-
rechtskonform auszulegen. Nun hat der Gerichtshof nach-
gelegt:  
 
In einem sog. Vorabentscheidungsverfahren (Urteil v. 22. 
September 2022; AZ: C-120/21) bestimmte der EuGH, 
dass der Anspruch auf bezahlten Jahresurlaub, den ein Ar-
beitnehmer für einen Bezugszeitraum erworben hat, auch 
nicht (nach Ablauf einer Frist von drei Jahren) verjährt, 
wenn der Arbeitgeber zuvor seine Hinweisobliegenheiten 
nicht erfüllt hat (und der Anspruch daher schon nicht ver-
fallen konnte).  
 
In zwei weiteren Fällen und Vorabentscheidungsersuchen 
aus Deutschland, die der EuGH zuvor verbunden 
hatte(AZ: C-518/20 und C-727/20), haben die Luxembur-
ger Richter am gleichen Tage zudem entschieden, dass 
die gesetzlichen Urlaubsansprüche bei Langzeiterkrank-
ten und Erwerbsunfähigen nicht in sämtlichen Konstellati-
onen 15 Monate nach dem Ende des betreffenden Ur-
laubsjahres verfallen, sondern es auch hier erforderlich 
sein kann, dass der Arbeitgeber den Mitarbeiter erst in die 
Lage versetzt, den Urlaubsanspruch auch tatsächlich 
wahrzunehmen, d.h. zuvor auf den drohenden Urlaubsver-
fall hinweist. 
 
Entscheidungen des EuGH 
 
In beiden Entscheidungen hat der EuGH die Rechte der 
Arbeitnehmer weiter gestärkt und seine bisherige Recht-
sprechung aufrechterhalten und weiter detailliert, wonach 
die Arbeitnehmer ihre gesetzlichen Urlaubsansprüche nur 
unter bestimmten Voraussetzungen verlieren können.   
 

1. In der Rechtssache C-120/21 ging es um einen Mitarbei-
ter, der bei der Arbeitgeberin von November 1996 bis Juli 
2017 beschäftigt war. Nach Beendigung des Arbeitsver-
hältnisses verlangte er von der Arbeitgeberin  
 

 
 

für die von ihm zwischen 2013 und 2017 nicht genom-
menen 101 Tage bezahlten Jahresurlaub einen finan-
ziellen Ausgleich. Nach der Ablehnung der Arbeitgebe-
rin wurde ihm erstinstanzlich  eine Abgeltung lediglich 
für 3 im Jahr 2017 nicht genommene Tage bezahlten 
Jahresurlaubs gewährt und die Klage im Übrigen abge-
wiesen. Gegen diese Entscheidung legte der Mitarbei-
ter beim LAG Düsseldorf Berufung ein. Das Berufungs-
gericht entschied, dass der Mitarbeiter für den im 
Zeitraum von 2013 bis 2016 nicht genommenen be-
zahlten Jahresurlaub Anspruch auf Abgeltung von 76 
weiteren Tagen habe, weil die Arbeitgeberin nicht dazu 
beigetragen habe, dass der Mitarbeiter seinen Urlaub 
für diese Jahre zur gebotenen Zeit habe nehmen kön-
nen. Gegen diese Entscheidung legte sodann die Ar-
beitgeberin Revision beim Bundesarbeitsgericht ein. 
Das BAG schloss sich der Argumentation des Beru-
fungsgerichts an und teilte unter Bezugnahme auf das 
Urteil vom 6. November 2018 (C‑684/16) die Ansicht, 
dass die Urlaubsansprüche des Mitarbeiters für die 
Jahre 2013 bis 2016 nicht nach § 7 Abs. 3 BUrlG erlo-
schen seien, weil die Arbeitgeberin den Mitarbeiter hier-
für zuvor dazu hätte auffordern müssen, seinen Urlaub 
zu nehmen und ihn über das mögliche Erlöschen sei-
nes Anspruchs hätte informieren müssen (was hier 
nicht erfolgt war). Da der Mitarbeiter hier allerdings zu-
sätzlich die Einrede der Verjährung nach § 194 BGB 
erhoben hatte, mit der Folge, dass die Urlaubsansprü-
che des Mitarbeiters nach §§ 195, 199 BGB drei Jahre 
nach dem Schluss des Jahres, in dem sie entstanden 
sind, verjährt gewesen wären, hätte dies nach Auffas-
sung des BAG dazu geführt, dass die gesetzlichen Ver-
jährungsvorschriften gerade den Arbeitgeber finanziell 
begünstigen, der zuvor seine Hinweispflichten nicht er-
füllt habe. Mit Blick auf diesen möglichen Wertungswi-
derspruch hat das BAG das Verfahren ausgesetzt und 
dem EuGH zur Vorabentscheidung vorgelegt. 
 
In den Entscheidungsgründen wies der EuGH zunächst 
daraufhin, dass dem Arbeitnehmer als der schwäche-
ren Partei des Arbeitsvertrags die Aufgabe, für die tat-
sächliche Wahrnehmung des Anspruchs auf bezahlten 
Jahresurlaub zu sorgen, nicht allein obliegen dürfe. Ins-
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besondere soll sich der Arbeitgeber durch die ihm ob-
liegende Möglichkeit der einredeweisen Geltendma-
chung der Anspruchsverjährung nicht seinen Aufforde-
rungs- und Hinweisobliegenheiten entziehen können. 
Anderenfalls würde er noch dafür „belohnt“, dass er es 
in drei aufeinander folgenden Jahren versäumt habe, 
den Arbeitnehmer in die Lage zu versetzen, diesen An-
spruch tatsächlich wahrzunehmen. Damit würde man 
im Ergebnis ein Verhalten billigen, das zu einer „un-
rechtmäßigen Bereicherung des Arbeitgebers“ führe. 
Auch würde dies dem eigentlichen, von Art. 31 Abs. 2 
der Charta der Grundrechte der Europäischen Union 
verfolgten Zweck, die Gesundheit des Arbeitnehmers 
zu schützen, zuwiderlaufen. Der Arbeitgeber sei zudem 
in der Lage, Rechtssicherheit zu erlangen und sich vor 
späten Anträgen wegen nicht genommenen bezahlten 
Jahresurlaubs dadurch zu schützen, dass er seinen 
Hinweis- und Aufforderungsobliegenheiten gegenüber 
dem Arbeitnehmer nachkomme.  

 
2. In den Rechtssachen C-518/20 und C-727/20 ging es 

um das bisherige Verständnis der Rechtsprechung, 
dass die gesetzlichen Urlaubsansprüche von erwerbs-
unfähigen und langzeiterkrankten Mitarbeitern bei fort-
dauernder Arbeitsunfähigkeit jedenfalls 15 Monate 
nach dem Ende des jeweiligen Urlaubsjahres verfallen. 
In den Vorabentscheidungsersuchen des BAG sollte 
geklärt werden, ob dies auch dann gilt, wenn der betref-
fende Arbeitnehmer erst im Verlauf eines Urlaubsjahres 
ununterbrochen arbeitsunfähig erkrankt und bis dahin 
zumindest teilweise Urlaub hätte nehmen können - und 
gleichzeitig der Arbeitgeber seine Hinweisobliegenhei-
ten in Bezug auf den drohenden Urlaubsverfall nicht er-
füllt hat.  

 
Der EuGH folgte in dieser Frage der Stellungnahme 
des Generalanwalts und erinnerte zunächst daran, 
dass mit dem Anspruch auf Jahresurlaub ein doppelter 
Zweck verfolgt werde. Dem Arbeitnehmer solle ermög-
licht werden, sich einerseits von der Ausübung der ihm 
nach seinem Arbeitsvertrag obliegenden Aufgaben zu 
erholen und andererseits über einen Zeitraum der Ent-
spannung und Freizeit zu verfügen. Dies setze grund-
sätzlich voraus, dass der Arbeitnehmer im Lauf des Be-
zugszeitraums auch tatsächlich gearbeitet hat. Zwar 
würden Arbeitnehmer, die während des Bezugszeit-
raums krankgeschrieben sind, den arbeitenden Mitar-
beitern grundsätzlich gleichgestellt. Etwas anderes 
gelte aber für Mitarbeiter, die während mehrerer Be-
zugszeiträume in Folge arbeitsunfähig seien. Denn 
diese seien sonst in der Lage, unbegrenzt alle während 

des Zeitraums ihrer Abwesenheit von der Arbeit erwor-
benen Ansprüche auf bezahlten Jahresurlaub anzu-
sammeln, was nicht mehr dem Urlaubszweck entspre-
che (Urteil vom 29. November 2017, King, C‑214/16, 
Rn. 53 und 54 sowie die dort angeführte Rechtspre-
chung). In diesen Fällen könnten einzelstaatliche 
Rechtsvorschriften oder Gepflogenheiten die Ansprü-
che auf bezahlten Jahresurlaub dergestalt einschrän-
ken, dass sie einen Übertragungszeitraum von 15 Mo-
naten vorsehen, nach dessen Ablauf der Anspruch auf 
bezahlten Jahresurlaub erlischt. 

 
Hiervon macht der EuGH in seiner aktuellen Entschei-
dung vom 22. September 2022 nun eine Rückaus-
nahme: Die vorgenannte Einschränkung des Urlaubs-
anspruchs sei dann nicht möglich, wenn der Anspruch 
den Bezugszeitraum betreffe, in dem der Arbeitnehmer 
noch gearbeitet habe, bevor dieser voll erwerbsgemin-
dert oder arbeitsunfähig geworden sei, und wenn der 
Arbeitgeber den Arbeitnehmer nicht zuvor rechtzeitig in 
die Lage versetzt habe, diesen Anspruch auch geltend 
zu machen. Der Gerichtshof entschied, dass auch ein 
Verfall des Urlaubsanspruchs in dieser speziellen 
Konstellation nur in Betracht komme, wenn der Arbeit-
geber den Arbeitnehmer zuvor über den Urlaubsan-
spruch und den möglichen –verfall unterrichtet habe. 

 
Rechtlicher Hintergrund 
 
Gesetzlicher Anknüpfungspunkt für die jüngsten Entschei-
dungen des EuGH waren erneut Art. 7 der EU-Richtlinie 
2003/88, wonach die Mitgliedstaaten die erforderlichen 
Maßnahmen zu treffen haben, damit jeder Arbeitnehmer 
einen bezahlten Mindestjahresurlaub von vier Wochen er-
hält, sowie Art. 31 Abs. 2 der Charta der Grundrechte der 
Europäischen Union, der das arbeitnehmerseitige Recht 
auf bezahlten Jahresurlaub verankert. Aus diesen Rege-
lungen folgert der Gerichtshof Vorgaben für die nationalen 
Urlaubsregelungen, die unionskonform ausgelegt bzw. 
fortgebildet werden müssen. So hat bereits die Entschei-
dung des EuGH vom 6. November 2018 (C‑684/16) dazu 
geführt, dass die Regelung des § 7 BUrlG in diesem Sinne 
unionskonform ausgelegt werden müsse, so dass der An-
spruch auf den bezahlten Mindesturlaub nur dann am 
Ende des Bezugszeitraums oder des Übertragungszeit-
raums erlischt, wenn der Arbeitgeber den Arbeitnehmer 
zuvor in die Lage versetzt hat, seinen Urlaub wahrzuneh-
men und der Arbeitnehmer den Urlaub dennoch aus freien 
Stücken nicht genommen hat. Mit seinem Urteil vom 19. 
Februar 2019 (AZ: 9 AZR 423/16) hat das BAG diese Vor-
gaben dann näher ausgestaltet und bestimmt, dass der Ar-
beitgeber den Arbeitnehmer zuvor konkret aufgefordert 
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haben muss, den Urlaub zu nehmen, und ihn klar und 
rechtzeitig darauf hingewiesen haben muss, dass der Ur-
laub anderenfalls mit Ablauf des Urlaubsjahres oder Über-
tragungszeitraums erlischt. Diese Mitwirkungsobliegenhei-
ten könne der Arbeitgeber regelmäßig zum Beispiel 
dadurch erfüllen, dass er dem Arbeitnehmer zu Beginn des 
Kalenderjahres in Textform mitteilt, wie viele Arbeitstage 
Urlaub ihm im Kalenderjahr zustehen, und ihn dann auffor-
dert, seinen Jahresurlaub so rechtzeitig zu beantragen, 
dass er innerhalb des laufenden Urlaubsjahres genommen 
werden kann. Zudem müsse der Arbeitgeber den Arbeit-
nehmer über die Konsequenzen belehren, die eintreten, 
wenn dieser den Urlaub nicht entsprechend der Aufforde-
rung beantragt. Sind diese Hinweisobliegenheiten verletzt 
worden, verfällt der gesetzliche Urlaubsanspruch nach den 
jüngsten urlaubsrechtlichen Entscheidungen des EuGH 
nicht für das Jahr, in dem ein erwerbsgeminderter oder 
langzeiterkrankter Arbeitnehmer arbeitsunfähig wurde. Er 
kann dann auch nicht nach Maßgabe der gesetzlichen Re-
gelungen verjähren.  
 
Praxishinweise  
 
In der Konsequenz verlangt der EuGH positive Kenntnis 
des Arbeitnehmers über die Rechtslage zum Urlaubsver-
fall, damit auch die Verjährung des nicht in Anspruch ge-
nommenen Urlaubs zu laufen beginnt. Dass die gesetzli-
chen Verjährungsvorschriften gerade Rechtssicherheit 
und Rechtsfrieden herbeiführen sollen, schien für den 
EuGH hier von untergeordneter Bedeutung zu sein. Nach 
deutschem Rechtsverständnis erscheint das befremdlich, 
zumal es hierzulande für den Verjährungsbeginn unerheb-
lich ist, ob und inwieweit ein Gläubiger die Sachlage recht-
lich zutreffend würdigt (vgl. § 199 Abs. 2 Nr. 1 BGB).  

Für die Praxis bedeutet dies jedenfalls, dass Arbeitgeber  
ggf. prüfen müssen, ob sie in solchen Konstellationen für 
Fälle aus der Vergangeheit Rückstellungen zu bilden ha-
ben. Die Bedeutung der schon seit dem Jahr 2018 bekann-
ten arbeitgeberseitigen Pflicht, die Mitarbeiter „klar und 
rechtzeitig“ auf den drohenden Verfall von Urlaub hinzu-
weisen, hat jetzt weiter zugenommen. Wollen Arbeitgeber 
die Gewissheit, dass nicht in Anspruch genommener Ur-
laub mit Ablauf des Urlaubsjahres oder Übertragungszeit-
raums erlischt, müssen sie darauf hinweisen – und ent-
sprechend dokumentieren, dass dieser Hinweis erfolgt ist, 
z.B. durch Hinterlegung des Hinweises in der Personalakte 
des betreffenden Mitarbeiters. Soweit Arbeitnehmern über 
den gesetzlichen Mindesturlaub hinaus vertraglicher Zu-
satzurlaub gewährt wird, sollte der Verfall dahingehend, 
sofern bislang noch nicht erfolgt, auch arbeitsvertraglich - 
abweichend von der Gesetzeslage zum gesetzlichen Min-
desturlaub - geregelt werden.  
 
Im Übrigen wird abzuwarten sein, wie das BAG die Vorga-
ben des EuGH in den betreffenden Verfahren umsetzt und 
diese möglicherwiese weiter konkretisiert, etwa im Hinblick 
auf den Umfang und die Reichweite der prozessualen Dar-
legungs- und Beweislast der Arbeitnehmer bei der Gel-
tendmachung solcher Urlaubsabgeltungsansprüche.   
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Hinweis  
Dieser Überblick dient ausschließlich der allgemeinen Information und kann konkreten Rechtsrat im einzelnen Fall nicht ersetzen. Sprechen Sie bei Fragen bitte Ihren 
gewohnten Ansprechpartner bei GÖRG bzw. den Autor Dr. Ulrich Fülbier unter +49 89 3090667-62 oder ufuelbier@goerg.de an.  
 

Unsere Standorte  
GÖRG Partnerschaft von Rechtsanwälten mbB 
BERLIN  
Kantstraße 164, 10623 Berlin 
Tel. +49 30 884503-0, Fax +49 30 882715-0  
 
FRANKFURT AM MAIN  
Ulmenstraße 30, 60325 Frankfurt am Main 
Tel. +49 69 170000-17, Fax +49 69 170000-27 
 
HAMBURG 
Alter Wall 20 – 22, 20457 Hamburg 
Tel. +49 40 500360-0, Fax +49 40 500360-99 
  

KÖLN  
Kennedyplatz 2, 50679 Köln  
Tel. +49 221 33660-0, Fax +49 221 33660-80 
 
MÜNCHEN  
Prinzregentenstraße 22, 80538 München   
Tel. +49 89 3090667-0, Fax +49 89 3090667-90 
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